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Verdeckte Gewinnausschüttung bei Abfindung einer 

Pensionszusage 

 

Verzichtet der beherrschende Gesellschafter einer GmbH vor 
Eintritt des Versorgungsfalls auf seine Ansprüche aus einer Pen-
sionszusage und erhält er hierfür eine Abfindung von der Ge-
sellschaft, liegt hierin keine verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA), wenn die Pensionszusage aus betrieblichen Gründen ab-
gefunden wird. 

Der Bundesfinanzhof hat sich mit diesem Beschluss einerseits 
von seiner früheren Rechtsprechung abgegrenzt und anderer-
seits das Urteil des Finanzgerichts Münster bestätigt (Az. VIII R 
17/23). Dieses hatte entschieden, dass die Kapitalabfindung ei-
ner gegenüber dem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer bestehenden Pensionszusage bei betrieblicher 
Veranlassung - hier im Fall der wirtschaftlichen Krise der Gesell-
schaft - keine vGA darstelle, wenn es eine klare, im Voraus ge-
troffene, zivilrechtlich wirksame und tatsächliche Vereinbarung 

zwischen dem Gesellschafter-Geschäftsführer und der Gesell-
schaft gebe. Es betonte zudem, dass die Kapitalabfindung im 
Austausch gegen den Wegfall des Pensionsanspruchs des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers mit dem Ziel der Sanierung der 
Gesellschaft erfolgte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.treuratio.de/


 

                TREURATIO Steuerberatungsgesellschaft mbH ◼ Münchner Straße 5 ◼ 82256 Fürstenfeldbruck 
                                                           Tel. 08141 / 5004-0 ◼ www.treuratio.de 

 

Hinweis: 

Durch die Bestätigung des Urteils des Finanzgerichts Münster 
durch den Bundesfinanzhof ist auch keine vGA im Hinblick auf 
einen Verstoß gegen die Vorgaben des formellen Fremdver-
gleichs gegeben.  

Ein ordentlicher und gewissenhafter Fremd-Geschäftsführer hät-
te der Abfindungsvereinbarung im Interesse der GmbH und zu-
dem hätte auch ein ordentlicher und gewissenhafter fremder 
Dritter als Pensionszusagebegünstigter der Vereinbarung zuge-

stimmt. 
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